
Gewährleistung und Garantie  

Informationen über das neue Gewährleistungsrecht ab 1.1.2002 (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch)  

Hinweis: Die untenstehenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf den Verkauf von Händlern 
(d.h. Unternehmern i. S. d. BGB) an Verbraucher (i. S. d. BGB).  

1. Was ist Gewährleistung? Was beinhaltet die (gesetzliche) Gewährleistung?  

Wenn der Verkäufer "Gewähr zu leisten" hat, steht der Verkäufer dafür ein, dass die gehandelte Ware 
ZUM ZEITPUNKT DES VERKAUFS frei von Sach- und Rechtsmängeln ist. Das heißt konkret, dass die 
Ware die (kauf-)vertraglich vereinbarte Beschaffenheit aufweisen muss. Seit der BGB-Novellierung 
bedeutet das auch, dass Werbeaussagen zutreffen müssen und Lieferungen mengenmäßig richtig 
ausgeführt sein müssen. Die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels trägt der Käufer.  

Die gesetzliche Gewährleistung nach § 437 BGB beträgt seit dem 01.01.2002 24 Monate. Sie kann bei 
Gebrauchtwaren per AGB oder einzelvertraglich auf 12 Monate verkürzt werden. Bis dahin galt bei 
Neuwaren eine Gewährleistungsfrist von sechs Monaten. Eine Gewährleistung für gebrauchte Waren 
konnte vollständig ausgeschlossen werden. Der Kunde kann daher seine Rechte bei Lieferung eines 
mangelbehafteten Geräts nunmehr zwei Jahre lang (bzw. ein Jahr bei gebrauchten Waren, sofern 
kaufvertraglich vereinbart) geltend machen. Zu Gunsten des Käufers wird in den ersten sechs Monaten 
nach Übergabe vermutet, dass die Ware schon zum Lieferzeitpunkt defekt war, es sei denn, der Verkäufer 
kann nachweisen, dass der Mangel zum Übergabezeitpunkt noch nicht bestand.  

Reklamiert der Kunde später als sechs Monate nach dem Kauf, so kehrt sich die Beweislast um, d.h. er 
muss beweisen, dass das Gerät schon bei der Übergabe einen Mangel aufwies. Dies gilt für neue wie 
gebrauchte Waren gleichermaßen. In vielen Fällen wird dieser Nachweis wohl nur schwer zu führen sein. 
Das heißt in der Praxis, dass nach Ablaufen der Sechs-Monats-Frist nur noch in wenigen Fällen eine 
Gewährleistung in Anspruch genommen werden kann und der Kunde im Regelfall auf die Kulanz des 
Händlers angewiesen sein wird. Die Situation stellt sich demnach für Händler und Käufer nicht wesentlich 
anders dar als bis zum Inkrafttreten der Schuldrechtsnovellierung zum 01.01.2002.  

2. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?  

"Gewährleistung" bedeutet, dass der Verkäufer dafür einsteht, dass die gehandelte Ware frei von Sach- 
und Rechtsmängeln ist. Der Verkäufer haftet daher für alle Mängel, die schon zum Zeitpunkt des Verkaufs 
bestanden haben. Auch für solche, die sich erst später bemerkbar gemacht haben (sog. versteckter 
Mangel). Der Zustand der Ware zum Zeitpunkt der Übergabe ist dabei entscheidend. Die gesetzliche 
Gewährleistung nach § 437 BGB beträgt seit 01.01.2002 24 Monate. Sie kann bei Gebrauchtwaren auf 12 
Monate verkürzt werden. Bei etwaigen Mängeln muss IMMER beim Händler reklamiert werden.  

Eine "Garantie" ist eine zusätzliche, freiwillige Leistung des Händlers und / oder des Herstellers, sofern 
der Händler diese "Herstellergarantie" an den Kunden weitergibt, wozu der Händler aber nicht verpflichtet 
ist. Die Garantiezusage bezieht sich immer auf die Funktionsfähigkeit bestimmter Teile (oder des 
gesamten Geräts) über einen bestimmten Zeitraum. Bei einer Garantie spielt der Zustand der Ware zum 
Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden keine Rolle, da die Funktionsfähigkeit der besagten Teile (oder 
des gesamten Geräts) für den Zeitraum "garantiert" wird. Je nachdem, ob die Garantiezusage gegenüber 
dem Kunden vom Händler oder vom Hersteller kommt, ist bei Mängeln der Händler oder der Hersteller 
anzusprechen. Bei der Garantie muss der Garantiegeber nachweisen, dass der vom Käufer beanstandete 
Mangel bei Übergabe der Ware noch nicht bestand.  

Für den Kunden ist zu beachten, dass durch eine Garantiezusage die gesetzliche Gewährleistung in 
keinem Fall ersetzt oder gar im Umfang oder der Zeitdauer verringert werden kann, sondern immer nur 
neben der bzw. zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Anwendung findet.  

3. Gilt die gesetzliche Gewährleistung auch dann, wenn Sie einen PC vom Ihrem Arbeitgeber 
erwerben?  

Bis zum Inkrafttreten der BGB-Novellierung zum 01.01.2002 konnte eine Firma, die ihre nicht mehr 
benötigten Alt-PCs an die Mitarbeiter verkaufte, jegliche Gewährleistung ausschließen. Dies geht jetzt 



nicht mehr, da die Gewährleistung von allen Unternehmern i.S.d. BGB (unabhängig, ob er gewerbsmäßig 
mit dieser Ware handelt, d.h. z.B. auch von Werbeagenturen, die ihre Dienstwagen verkaufen), die an 
Verbraucher (d.h. hier der Mitarbeiter) verkaufen, zu erbringen ist. Sofern kaufvertraglich die 
Gewährleistung nicht auf 12 Monate begrenzt wurde, gilt sogar eine Gewährleistungsfrist von 24 Monaten.  
Hinweis: Da z.B. staatliche Behörden keine Unternehmer i.S.d. BGB sind, wäre in solchen Fällen auch 
nach neuem Recht ein Gewährleistungsausschluss möglich.  

4. Gilt die gesetzliche Gewährleistung auch beim Privat(ver)kauf?  

Auch beim Kauf von neuen oder gebrauchten Waren von Privat an Privat gilt die gesetzliche 
Gewährleistung. Allerdings lässt es das Gesetz, anders als beim Verkauf von Unternehmern i.S.d. BGB 
zu, dass in diesen Fällen die Gewährleistung ganz oder teilweise ausgeschlossen werden kann. Ohne 
einen solchen expliziten Ausschluss gilt allerdings die gesetzliche Gewährleistung (zwei Jahre, sowohl bei 
neuen wie gebrauchten Waren). Dies wird sehr häufig bei Privatverkäufen (und auch Internetauktionen) 
übersehen. Wer als Verkäufer vergisst, einen entsprechenden teilweisen oder vollständigen 
Gewährleistungsausschluss in den Kaufvertrag aufzunehmen, kann bei Lieferung mangelbehafteter Ware 
unter Umständen auch noch nach zwei Jahren Probleme bekommen.  

5. Gilt die gesetzliche Gewährleistung auch bei Auktionen?  

Viele Händler versuchen, beim Verkauf über Internetauktionen jegliche Gewährleistung auszuschließen. 
Dieser Gewährleistungsausschluss ist jedoch nicht rechtswirksam: ein Ausschluss jeglicher 
Gewährleistung ist nämlich nur bei "echten" Auktionen i.S.d. BGB, jedoch nicht bei Versteigerungen im 
Internet zulässig, da es sich bei letzteren laut diverser Gerichtsentscheidungen nicht um echte Auktionen 
i.S.d. BGB handelt. Dies gilt sowohl beim Verkauf von neuen wie auch bei gebrauchten Waren. 


